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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 31.01.2019

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.1 Gebäudemanagement

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/272
öffentlich
13.05.2014

Martin Kurowski

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen im Jahre 2014
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Zur Realisierung der Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen im Jahre 2014 werden 
zu jenen im Haushalt freigegebenen 1,0 Mio. € weitere 426.000,00 € zur Verfügung 
gestellt.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  

Im Haushalt des Kreises sind für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen 1,5 Mio. € 
eingeplant,  von denen derzeit 1,0 Mio. € verfügbar sind. Eine Verwendung der 
darüber hinausgehenden 500.000 € ist abhängig von der Zustimmung des 
Hauptausschusses.
 
Für die Realisierung der geplanten Deckenerneuerungen im Umfange von rd. 3,1 
Mio. € hat der Kreis am 29.07.2013 einen Antrag auf Förderung beim Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein 
(MWAVT) gestellt. 

Das MWAVT hat mit Erlass vom 13.10.2013 für die angemeldeten Maßnahmen im 
Umfang von rd. 3,1 Mio. € die Förderfähigkeit im Sinne des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG) / Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG-
SH) anerkannt.

Wie heute auf Nachfrage vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Rendsburg 
mitgeteilt wurde, ist das Förderprogramm 2014 in der letzten Woche vom MWAVT 
genehmigt worden. Für die vom Kreis angemeldeten Maßnahmen zur 
Deckenerneuerung von Kreisstraßen wurde eine Förderquote in Höhe von 60 % 
bewilligt. Schriftlich wird das Programm in der nächsten Woche beim Kreis vorliegen. 
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Bei Gesamtkosten in Höhe von rd. 3,1 Mio. €, von denen voraussichtlich ca. 90% als 
förderfähig anerkannt werden, ergibt sich eine Gesamtförderung in Höhe von 
1.674.000,00 €. Die auf den Kreis entfallenden Kosten betragen somit rd. 
1.426.000,00 €.

Im Haushalt des Kreises stehen für 2014 bisher 1,0 Mio. € zur Verfügung. 
Von den darüber hinaus zur Verfügung stehenden 500.000,00 € sind zur 
Durchführung der Maßnahmen aufgrund der zugesagten 60%-igen Förderung 
lediglich 426.000,00 € erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt für 2014 sind für Deckenerneuerungen 1,5 Mio. € eingeplant, von denen 
bisher jedoch lediglich 1,0 Mio. € freigegeben sind. Mit dem Beschluss des 
Hauptausschusses werden weitere 426.000,00 € freigegeben.

Anlage/n:


